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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EGKS, EG, EURATOM) Nr. 1303/94 DES RATES
vom 30. Mai 1994

zur Änderung der Verordnung (EGKS, EWG, Euratom) Nr. 1826/69 zur
Festlegung der Form der Ausweise für die Mitglieder und Bediensteten der

Organe

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestützt auf Seite 7 Absatz 1 des Protokolls über die
Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Gemein
schaften im Anhang zum Vertrag zur Einsetzung eines
gemeinsamen Rates und einer gemeinsamen Kommission
der Europäischen Gemeinschaften,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Gemäß der Verordnung (EGKS, EWG, Euratom)
Nr. 1826/69 (') werden die Ausweise für die Mitglieder
und Bediensteten der Organe in neun Sprachen ausge
stellt.

Nach Inkrafttreten des Vertrags über die Europäische
Union ist es angezeigt, auf den Ausweisen die Angabe

„Europäische Union anzubringen und das Ausweismuster
im Anhang zu der genannten Verordnung entsprechend
anzupassen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Der Anhang der Verordnung (EGKS, EWG, Euratom)
Nr. 1826/69 wird durch den Anhang der vorliegenden
Verordnung ersetzt.

Artikel 2

Die geltenden Ausweise behalten ihre Gültigkeit bis zur
Ausstellung der dieser Verordnung entsprechenden
Ausweise .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Luxemburg am 30. Mai 1994.

Im Namen des Rates

Der Präsident

G. MORAITIS

(') ABl . Nr. L 235 vom 18 . 9 . 1969, S. 1 . Verordnung zuletzt ge
ändert durch die Verordnung (EWG, Euratom, EGKS) Nr.
123/86 (ABl. Nr. L 18 vom 24. 1 . 1986, S. 1 ).
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

UNION EUROPEA
DEN EUROPÆISKE UNION
EUROPÄISCHE UNION
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
EUROPEAN UNION
UNION EUROPÉENNE
UNIONE EUROPEA
EUROPESE UNIE
UNIÃO EUROPEIA

SALVOCONDUCTO
PASSERSEDDEL
AUSWEIS

ΑΔΕΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΣ
LAISSEZ-PASSER
LΑΙSSΕΖ-ΡΑSSΕR
LASCIAPASSARE
LΑΙSSΕΖ-ΡΑSSΕR
LIVRE-TRÂNSITO

El salvoconducto contiene 22 páginas
Passérsedlen omfatter 22 sider

Der Ausweis enthält 22 Seiten

H άδεια διελεύσεως περιλαμβάνει 22 σελίδες
The laissez-passer contains 22 pages
Le laissez-passer contient 22 pages
Il lasciapassare è composto di 22 pagine
Het laissez-passer bevat 22 bladzijden
O livre-trânsito é composto por 22 páginas

El presente salvoconducto se expide en virtud de las disposiciones del apartado 1 del articulo 7 del Protocolo sobre los privilegios y las
inmunidades de las Comunidades Europeas anejo al Tratado por el que se constituye un Consejo único y una Comisión única de las
Comunidades Europeas .
El titular de este salvoconducto goza de los privilegios e inmunidades previstos en este Protocolo.

Denne passérseddel er udstedt i medfør af bestemmelserne i artikel 7, stk. 1 , i protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers
privilegier og immuniteter, der er knyttet til traktaten om oprettelse af et fælles Råd og en fælles Kommission for De Europæiske
Fællesskaber som bilag.
Indehaveren af denne passérseddel nyder de i denne protokol fastsatte privilegier og immuniteter.

Dieser Ausweis ist ausgestellt aufgrund des Artikels 7 Absatz 1 des dem Vertrag zur Einsetzung eines gemeinsamen Rates und einer
gemeinsamen Kommission der Europäischen Gemeinschaften beigefügten Protokolls über die Vorrechte und Befreiungen der Euro
päischen Gemeinschaften.
Der Inhaber dieses Ausweises genießt die in diesem Protokoll vorgesehenen Vorrechte und Befreiungen.

H παρούσα άδεια διελεύσεως εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 7 παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και επισυνάπτεται στη συνθήκη περί ιδρύσεως ενιαίου Συμβουλίου και ενιαίας Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.

0 δικαιούχος της παρούσας άδειας διελεύσεως απολαύει των προνομίων και ασυλιών που προβλέπονται στο εν λόγω πρωτόκολλο.

This laissez-passer is issued pursuant to Article 7 ( 1 ) of the Protocol on the Privileges and Immunities of the European Communities
annexed to the Treaty establishing a Single Council and a Single Commission of the European Communities .
The bearer of this laissez-passer shall enjoy the privileges and immunities provided for in that Protocol .

Le présent laissez-passer est délivré en vertu des dispositions de 1 article 7 paragraphe 1 du protocole sur les privilèges et immunités des
Communautés européennes annexé au traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes.
Le titulaire de ce laissez-passer jouit des privilèges et immunités prévus à ce protocole.

Il presente lasciapassare è rilasciato in virtù delle disposizioni dell articolo 7, paragrafo 1 , del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle
Comunità europee allegato al trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee.
Il titolare del presente lasciapassare gode dei privilegi e delle immunità previste da tale protocollo.
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Dit laissez-passer is afgegeven krachtens de bepalingen van artikel 7, lid 1 , van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten
van de Europese Gemeenschappen dat aan het Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie van de Europese Gemeenschappen
is gehecht.
De houder van dit laissez-passer geniet de privileges en immuniteiten, voorzien in dit Protocol .

O presente livre-transito e emitido nos termos do disposto no n? 1 do artigo 7? do Protocolo relativo aos Privilégios e Imunidades das
Comunidades Europeias anexo ao Tratado que institui um Conselho único e uma Comissão única das Comunidades Europeias.
O titular deste livre-trânsito goza dos privilégios e imunidades previstos nesse protocolo.

EL PRESIDENTE (')
ruega a todas las autoridades de los Estados miembros de la Union Europea dejen circular libremente al titular del presente salvoconducto
y presten ayuda y protección en caso de necesidad. ,

FORMANDEN/PRÆSIDENTEN (')
anmoder alle myndigheder i Den Europæiske Unions medlemsstater om at lade indehaveren af denne passérseddel rejse uhindret og i
påkommende tilfælde at yde ham hjælp og beskyttelse .

DER PRÄSIDENT (')
bittet alle Behörden der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, den Inhaber dieses Ausweises ungehindert reisen zu lassen und ihm
erforderlichenfalls in jeder Weise Schutz und Hilfe zu gewähren.

O ÜPOEAPOZ (')
παρακαλεί όλες τις αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιτρέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία του δικαιούχου της παρούσας
άδειας διελεύσεως και να του παρέχουν, αν χρειασθεί, βοήθεια και προστασία.

THE PRESIDENT (')
requests all authorities of Member States of the European Union to allow the bearer to pass freely and to afford the bearer such assistance
and protection as may be necessary.

LE PRESIDENT (')
prie toutes les autorités des États membres de l'Union européenne de laisser circuler librement le titulaire du présent laissez-passer et de
lui porter aide et protection en cas de besoin

IL PRESIDENTE (■)
prega tutte le autorità degli Stati membri dell Unione europea di lasciar liberamente circolare il titolare del presente lasciapassare e di
prestargli, ove occorra, aiuto e protezione.

DE VOORZITTER ! (')
verzoekt alle overheden van de Lid-Staten van de Europese Unie de houder van dit laissez-passer vrije doorgang te verlenen en hem zo
nodig alle hulp en bijstand te verschaffen.

O PRESIDENTE (')
pede a todas as autoridades dos Estados-membros das Comunidades Europeias que deixem circular livremente o titular do presente
livre-trânsito e que lhe prestem auxílio e protecção, em caso de necessidade.

Apellidos y nombre / Navn og fornavn / Name und Vorname /Ovo^atenévu|io / Name and forenames /Nom et prénoms /
Cognome e nome /Naam en voornamen /Apelido e nome proprio :

Fecha de nacimiento / Fedt den /Geboren am / H|i,epo(iTivía Yewf|aEG>ç / Date of birth / Né le / Nato il /Geboren op / Nascido em :
en / i / in / eic / in / a / a / te / em :

Nacionalidad / Nationalitet / Staatsangehörigkeit / YKtiKOÓTnta / Nationality / Nationalite / Nazionalità / Nationaliteit / Nacionalidade :
Funciön / Stilling / Funktion / ETKXYYeXjia / Position held / Fonction / Funzione / Functie / Funçâo :
Dirección /Adresse /Adresse /AieuSuvori /Address /Adresse / Indirizzo /Adres /Morada :

(') Indicación de la institución de que se trate.
Angivelse af den pågældende institution .
Angabe der betreffenden Institution .
Ονομασία του οργάνου.
Name of Institution concerned .
Indication de 1 institution concernée.
Indicazione dell'istituzione di cui si tratta.
Aanduiding van de betrokken Instelling.
Indicação da instituição em causa.
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RASGOS PERSONALES/SIGNALEMENT/PERSONENBESCHREIBUNG/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΟΧΟΥ/
DESCRIPTION/SIGNALEMENT/CONNOTATI /SIGNALEMENT/DADOS PESSOAIS

Ojos / Øjne / Augen / Οφθαλμοί / Eyes / Yeux / Occhi / Ogen / Olhos :
Cabello / Hår / Haare / Κόμη / Hair / Cheveux / Capelli / Haren / Cabelos :

Talla / Højde / Größe / Ανάστημα / Height / Taille / Statura / Lengte /Altura :

Señas particulares / Særlige kendetegn / Besondere Kennzeichen / Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά / Special peculiarities / Signes particuliere /
Segni particolari / Bijzondere kentekenen / Sinais particulares :

Fotografía

Fotografi
Lichtbild

Φωτογραφία

Photograph

Photographie
Fotografia

Firma del titular

Indehaverens underskrift

Unterschrift des Inhabers

Υπογραφή κατόχου

Usual signature of bearer

Signature du titulaire
Firma del titolare

Handtekening van de houder
Assinatura do titular

Foto

Fotografia

Este salvoconducto es válido para los territorios mencionados en los apartados 1 y 4 del articulo 227 del Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea así como para el territorio de los Estados terceros con los que la Comunidad haya celebrado acuerdos tal como se
define en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 7 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades
Europeas.

Denne passerseddel er gyldig i de områder, der er omhandlet i artikel 227, stk. 1 og 4, i traktaten om oprettelse af Det europæiske
Fællesskab, samt i de områder i tredjelande, med hvilke Kommissionen har indgiet aftaler efter artikel 7, stk. 1 , andet afsnit, i protokollen
vedrørende De europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter.

Dieser Ausweis gilt für die Hoheitsgebiete, die in Artikel 227 Absätze 1 und 4 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemein
schaft genannt sind, sowie für das Hoheitsgebiet der dritten Staaten, mit denen die Kommission gemäß Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 2
des Protokolls über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Gemeinschaften Abkommen geschlossen hat

H παρούσα άδεια διελεύσεως ισχύει για τα εδάφη που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 227 της συνθήκης περί ιδρύσεως της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, καθώς και για τα εδάφη των τρίτων χωρών, με τις οποίες η Επιτροπή συνάπτει συμφωνίες σύμφωνα με το άρθρο 7
παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του πρωτόκολλου περί των προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κκοινοτήτων.

This laissez-passer is valid for the territories referred to in Article 227 (1 ) and (4) of the Treaty establishing the European Community and
for the territory of the third countries with which the Commission has concluded agreements within the meaning of the second subpara
graph of Article 7 (1) of the Protocol on the Privileges and Immunities of the European Communities.

Ce laissez-passer est valable pour les territoires visés aux paragraphes 1 et 4 de 1 article 227 du traité instituant la Communauté euro
péenne ainsi que pour le territoire des États tiers avec lesquels la Commission aura conclu des accords au sens de l'article 7 paragraphe 1
deuxième alinéa du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.

Il presente lasciapassare è valido per i territori di cui ali articolo 227, paragrafi 1 e 4, del trattato che istituisce la Comunità europea,
nonché per il territorio degli Stati terzi con i quali la Commissione avrà concluso accordi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1 , secondo
comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

Dit laissez-passer is geldig voor de grondgebieden bedoeld in artikel 227, leden 1 en 4, van het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap alsmede voor het grondgebied van derde Staten waarmede de Commissie akkoorden zal hebben gesloten in de zin van
artikel 7, lid 1 , tweede alinea, van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen.

Este livre-transito é válido nos territórios referidos nos n?* 1 e 4 do artigo 227? do Tratado que institui a Comunidade Europeia, bem
como nos territórios de Estados terceiros com que a Comissão tenha celebrado acordos na acepção do n? 1 , segundo parágrafo, do artigo
7? do Protocolo relativo aos Privilégios e Imunidades das Comunidades Europeias.
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Este salvoconducto expira el / Denne passerseddels gyldighed udløber den / Dieser Ausweis wird ungültig am / H παρούσα άδεια διελεύσεως
λήγει την / This laissez-passer expires en / Il expire le / Scade il / De geldigheid van dit laissez-passer eindigt op / Este
livre-transito é válido até : den/le/il

EL PRESIDENTE (')

FORMANDEN/PRÆSIDENTEN (')
DER PRÄSIDENT (>)
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ (')
THE PRESIDENT (')
LE PRÉSIDENT (')
IL PRESIDENTE (')

DE VOORZITTER (')
O PRESIDENTE (')

La validez del presente salvoconducto se prorroga

Denne passérseddels gyldighed forlænges

Die Gültigkeit dieses Ausweises wird verlängert

H ισχύς της παρούσης αδείας διελεύσεως παρατείνεται

The validity of this laissez-passer is extended

La validité du présent laissez-passer est prorogée
La validità del presente lasciapassare è prorogata

De geldigheidsduur van dit laissez-passer wordt verlengd
A validade deste livre-trânsito é prorrogada

dei / fra /vom / arco tnv / from / du / dal / van / de

al / til / bis / ué%pi Tic / to / au / al / tot / ate
den / le / il

EL PRESIDENTE (')

FORMANDEN/PRÆSIDENTEN (')

DER PRÄSIDENT (■)
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ (')

THE PRESIDENT ('
LE PRÉSIDENT ('
IL PRESIDENTE , ('

DE VOORZITTER ('

O PRESIDENTE ('

La validez del presente salvoconducto se prorroga
Denne passérseddels gyldighed forlænges
Die Gültigkeit dieses Ausweises wird verlängert
H ισχύς της παρούσης αδείας διελεύσεως παρατείνεται
The validity of this laissez-passer is extended
La validité du présent laissez-passer est prorogée
La validità del presente lasciapassare è prorogata
De geldigheidsduur van dit laissez-passer wordt verlengd
A validade deste livre-trânsito é prorrogada

(') Indicación de la institución de que se trate.
Angivelse af den pågældende institution .
Angabe der betreffenden Institution.
Ονομασία του οργάνου.
Name of Institution concerned.
Indication de 1 institution concernée.
Indicazione dell'istituzione di cui si tratta.
Aanduiding van de betrokken Instelling.
Indicação da instituição em causa .
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del / fra / vom /από την / from / du / dal / van / de

al / til / bis / μέχρι τις/ to / hasta / au / al / tot / ate .
den / le / il .

EL PRESIDENTE 0

FORMANDEN/PRÆSIDENTEN (')

DER PRÄSIDENT . (')
0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ (')

THE PRESIDENT (')

LE PRÉSIDENT (')
IL PRESIDENTE (')

DE VOORZITTER (')

O PRESIDENTE (')

La validez del presente salvoconducto se prorroga
Denne passérseddels gyldighed forlænges
Die Gültigkeit dieses Ausweises wird verlängert
H ισχύς της παρούσης αδείας διελεύσεως παρατείνεται
The validity of this laissez-passer is extended
La validité du présent laissez-passer est prorogée
La validità del presente lasciapassare è prorogata
De geldigheidsduur van dit laissez-passer wordt verlengd
A validade deste livre-trânsito é prorrogada

dei / fra / vom / από την / from / du / dal / van / de

al / til / bis / μέχρι τις / to / au / al / tot / ate .
den / le / il

EL PRESIDENTE

FORMANDEN/PRÆSIDENTEN

DER PRÄSIDENT

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

THE PRESIDENT

LE PRÉSIDENT

IL PRESIDENTE

DE VOORZITTER

O PRESIDENTE

1

1

1

1

1

1

1

I

1

Páginas 7 a 18 inclusive en blanco
Siderne 7 til og med 18 er blanke
Seiten 7 bis einschließlich 18 : leer
Σελίδες 7 έως και 18 λευκές
Pages 7 to 18 inclusive blank
Pages 7 à 18 incluses en blanc
Pagine da 7 a 18 compresa in bianco
Bladzijden 7 tot en met 18 blanco
Páginas 7 a 18 inclusive em branco

(') Indicación de la institución de que se trate.
Angivelse af den pågældende institution .
Angabe der betreffenden Institution .
Ονομασία του οργάνου.
Name of institution concerned.
Indication de l'institution concernée .
Indicazione dell'istituzione di cui si tratta .
Aanduiding van de betrokken Instelling.
Indicação da instituição em causa.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1304/94 DER KOMMISSION
vom 6. Juni 1994

über die Lieferung von Getreide im Rahmen der Nahrungsmittelhilfe

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3972/86 des Rates
vom 22. Dezember 1986 über die Nahrungsmittelhilfe
politik und -Verwaltung ('), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 1930/90 (2), insbesondere auf
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c),

in Erwägung nachstehender Gründe :
Mit der Verordnung (EWG) Nr. 1420/87 des Rates vom
21 . Mai 1987 zur Festlegung von Durchführungsbestim
mungen zu der Verordnung (EWG) Nr. 3972/86 über die
Nahrungsmittelhilfepolitik und -Verwaltung (3) wurde die
Liste der für die Nahrungsmittelhilfe in Betracht
kommenden Länder und Organisationen und der für die
Beförderung der Nahrungsmittellieferung über die fob
Stufe hinaus geltenden allgemeinen Kriterien festgelegt.

Die Kommission hat infolge mehrerer Beschlüsse über
die Nahrungsmittelhilfe bestimmten Begünstigten 21 000
Tonnen Getreide zugeteilt.
Diese Bereitstellungen erfolgen nach der Verordnung
(EWG) Nr. 2200/87 der Kommission vom 8. Juli 1987
über allgemeine Durchführungsbestimmungen für die
Bereitstellung und Lieferung von Waren im Rahmen der

Nahrungsmittelhilfe der Gemeinschaft (4), geändert durch
die Verordnung (EWG) Nr. 790/91 (5). Zu diesem Zweck
sollten insbesondere die Lieferfristen und -bedingungen
sowie das Verfahren zur Bestimmung der sich daraus
ergebenden Kosten genauer festgelegt werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Im Rahmen der Nahrungsmittelhilfe der Gemeinschaft
wird Getreide bereitgestellt zur Lieferung an die im
Anhang aufgeführten Begünstigten gemäß der Verord
nung (EWG) Nr. 2200/87 zu den im Anhang aufge
führten Bedingungen. Die Zuteilung der Lieferungen
erfolgt im Wege der Ausschreibung.

Es wird davon ausgegangen, daß der Zuschlagsempfänger
die geltenden allgemeinen und besonderen Geschäftsbe
dingungen kennt und akzeptiert. Andere in seinem
Angebot enthaltene Bedingungen oder Vorbehalte gelten
als nicht geschrieben .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentli
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 6. Juni 1994

Für die Kommission

Rene STEICHEN

Mitglied der Kommission

(') ABl . Nr. L 370 vom 30. 12. 1986, S. 1 .
(2) ABl . Nr. L 174 vom 7. 7. 1990, S. 6.
V) ABl. Nr. L 136 vom 26. 5. 1987, S. 1 .

(4) ABl . Nr. L 204 vom 25. 7 . 1987, S. 1 .
(<) ABl . Nr. L 81 vom 28 . 3 . 1991 , S. 108 .
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ANHANG

PARTIE A

1 . Maßnahme Nr. ('): 1629/93

2. Programm : 1993

3. Begünstigter (2) : Peru

4. Vertreter des Begünstigten :
Fondo de Contravalor Peru — Comunidad Europea, Emilio Cavenecia 329, Of. 301 , San Isidro, Lima 27,
Peru ; Telefax : 41 56 52

5. Bestimmungsort oder -land 0 : Peru
6. Bereitzustellendes Erzeugnis : Weichweizen

7. Merkmale und Qualität der Ware (3) :
Siehe im ABl. Nr. C 114 vom 29. 4. 1991 , S. 1 (II AI a))

8 . Gesamtmenge : 7 400 Tonnen
9. Anzahl der Partien : 1

10. Aufmachung und Kennzeichnung : lose Schüttung

11 . Art der Bereitstellung des Erzeugnisses : Markt der Gemeinschaft

12. Lieferstufe : frei Löschhafen — gelöscht

13. Verschiffungshafen : —

14. Vom Begünstigten bezeichneter Löschhafen : —
1 5. Löschhafen : Callao

1 6. Anschrift des Lagers und gegebenenfalls des Löschhafens : —

17. Zeitraum der Bereitstellung im Verschiffungshafen im Fall eines Zuschlags für eine Liefe
rung frei Verschiffungshafen : 4. — 17. 7. 1994

18. Lieferfrist : 14. 8 . 1994

19. Verfahren zur Feststellung der Lieferkosten : Ausschreibung

20. Frist für die Angebotsabgabe : 21 . 6. 1994, 12 Uhr (Brüsseler Zeit)

21 . Im Fall einer zweiten Ausschreibung :
a) Frist für die Angebotsabgabe : 5. 7. 1994, 12 Uhr (Brüsseler Zeit)
b) Zeitraum für die Bereitstellung im Verschiffungshafen im Fall eines Zuschlags für eine Lieferung frei
Verschiffungshafen : 18 . — 31 . 7 . 1994

c) Lieferfrist : 28 . 8 . 1994

22. Höhe der Ausschreibungsgarantie : 5 ECU/Tonne

23. Höhe der Lieferungsgarantie : 10 % des Angebotsbetrags, ausgedrückt in Ecu

24. Anschrift für die Abgabe des Angebots und der Ausschreibungsgarantie (') :
Bureau de l'aide alimentaire, à 1 attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46,
200, rue de la Loi, B-1049 Bruxelles (Telex 22037 AGREC B / 25670 AGREC B ; Telefax :
(32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97 / 295 01 30 / 296 33 04)

25. Erstattung auf Antrag des Zuschlagsempfängers (4) :
Die am 20. 6. 1994 gültige und durch die Verordnung (EG) Nr. 1207/94 der Kommission (ABl. Nr. L
133 vom 28 . 5. 1994, S. 22) festgesetzte Erstattung
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PARTIE B

1 . Maßnahme Nr. ('): 1630/93

2. Programm : 1993

3. Begünstigter (2) : Peru

4. Vertreter des Begünstigten : Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA), av. Argentina
n° 3017, Callao : Tel . 29 10 65, Telefax 33 76 35

5. Bestimmungsort oder -land 0 : Peru

6. Bereitzustellendes Erzeugnis : Weichweizenmehl

7. Merkmale und Qualität der Ware (3) :
Siehe ABl. Nr. C 114 vom 29. 4. 1991 , S. 1 (II B 1 a))

8 . Gesamtmenge : 7 300 Tonnen (10 000 Tonnen Getreide)
9. Anzahl der Partien : 1

1 0 . Aufmachung und Kennzeichnung (6) Q (8) :
Siehe ABl . Nr. C 114 vom 29. 4. 1991 , S. 1 (IIB 2 b) und II B 3)
Eintragung in spanischer Sprache ; ergänzende Aufschrift : „Distribuciön gratuita"

11 . Art der Bereitstellung des Erzeugnisses : Gemeinschaftsmarkt

12. Lieferstufe : frei Bestimmungsort

13 . Verschiffungshafen : —

14. Vom Begünstigten bezeichneter Löschhafen : —
15. Löschhafen : —

1 6. Anschrift des Lagers und gegebenenfalls des Löschhafens : Entrepöt PRONAA (siehe Punkt 4)

17. Zeitraum der Bereitstellung im Verschiffungshafen im Fall eines Zuschlags für eine Liefe
rung frei Verschiffungshafen : 18 . 7. — 7. 8 . 1994

18 . Lieferfrist : 4. 9 . 1994

19. Verfahren zur Feststellung der Lieferkosten : Ausschreibung

20. Frist für die Angebotsabgabe : 21 . 6. 1994, 12.00 Uhr (Brüsseler Zeit)

21 . Im Fall einer zweiten Ausschreibung :
a) Frist für die Angebotsabgabe : 5 . 7. 1994, 12.00 Uhr (Brüsseler Zeit)
b) Zeitraum für die Bereitstellung im Verschiffungshafen im Fall eines Zuschlags für eine Lieferung frei
Verschiffungshafen : 1 . — 21 . 8 . 1994

c) Lieferfrist : 18 . 9 . 1994

22. Höhe der Ausschreibungsgarantie : 5 ECU/Tonne

23. Höhe der Lieferungsgarantie : 10 % des Angebotsbetrags, ausgedrückt in Ecu

24. Anschrift für die Abgabe des Angebots und der Ausschreibungsgarantie (') : Bureau de 1 aide
alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200,
B- 1 049 Bruxelles (Telex 22037 AGREC B / 25670 AGREC B ; Telefax (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 /
296 10 97 / 295 01 30 / 296 33 04)

25. Erstattung auf Antrag des Zuschlagsempfängers (4) :
Die am 20. 6 . 1994 gültige und durch die Verordnung (EG) Nr. 1207/94 der Kommission (ABl. Nr. L
133 vom 28 . 5. 1994, S. 22) festgesetzte Erstattung
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PARTIE C

1 . Maßnahme Nr. ('): 1631 /93

2. Programm : 1993

3 . Begünstigter (2) : Peru

4. Vertreter des Begünstigten : Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA), av. Argentina
n° 3017, Callao ; Tel . 29 10 65, Telefax 33 76 35

5. Bestimmungsort oder -land (5) : Peru

6. Bereitzustellendes Erzeugnis : Geschliffener Reis (Erzeugniscodes 1006 30 94 900, 1006 30 96 900,
1006 30 92 900)

7. Merkmale und Qualität der Ware (3) : Siehe ABl. Nr. C 114 vom 29 . 4. 1991 , S. 1 (IIAl f))

8 . Gesamtmenge : 1 500 Tonnen (3 600 Tonnen Getreide)
9 . Anzahl der Partien : 1

10 . Aufmachung und Kennzeichnung (6) Q (8) : ABl . Nr. C 114 vom 29 . 4. 1991 , S. 1 (IIA 2 b) und
II A3)
— Eintragung in spanischer Sprache ;
— ergänzende Aufschrift : „Distribucion gratuita"

1 1 . Art der Bereitstellung des Erzeugnisses : Gemeinschaftsmarkt

12 . Lieferstufe : frei Bestimmungsort

13 . Verschiffungshafen : —

14. Vom Begünstigten bezeichneter Löschhafen : —
1 5. Löschhafen : —

16. Anschrift des Lagers und gegebenenfalls des Löschhafens : Entrepöt PRONAA (siehe Punkt 4)

17 . Zeitraum der Bereitstellung im Verschiffungshafen im Fall eines Zuschlags für eine Liefe
rung frei Verschiffungshafen : 18 . 7 . — 7. 8 . 1994

18 . Lieferfrist : 4. 9 . 1994

19 . Verfahren zur Feststellung der Lieferkosten : Ausschreibung

20 . Frist für die Angebotsabgabe : 21 . 6 . 1994, 12 Uhr (Brüsseler Zeit)

21 . Im Fall einer zweiten Ausschreibung :
a) Frist für die Angebotsabgabe : 5 . 7 . 1994, 12 Uhr (Brüsseler Zeit)
b) Zeitraum für die Bereitstellung im Verschiffungshafen im Fall eines Zuschlags für eine Lieferung frei
Verschiffungshafen : 1 . — 21 . 8 . 1994

c) Lieferfrist : 18 . 9 . 1994

22. Höhe der Ausschreibungsgarantie : 5 ECU/t

23. Höhe der Lieferungsgarantie : 10 % des Angebotsbetrags, ausgedrückt in Ecu

24. Anschrift für die Abgabe des Angebotes und der Ausschreibungsgarantie (') :
Bureau de 1 aide alimentaire, à 1 attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue
de la Loi 200, B- 1 049 Bruxelles, Telex 22037/25670 AGREC B ; Telefax (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 /
296 10 97 / 295 01 30 / 296 33 04

25. Erstattung auf Antrag des Zuschlagsempfängers (4) : Die am 20. 6. 1994 gültige und durch die
Verordnung (EG) Nr. 1207/94 der Kommission (ABl. Nr. L 133 vom 28 . 5. 1994, S. 22) festgesetzte
Erstattung
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Vermerke :

(') Die Nummer der Maßnahme ist im gesamten Schriftverkehr anzugeben.

(2) Der Zuschlagsempfänger tritt mit dem Begünstigten baldmöglichst zur Bestimmung der erforderlichen
Versandbescheinigungen in Verbindung.

(3) Der Zuschlagsempfänger übergibt dem Begünstigten eine von einer amtlichen Stelle stammende Beschei
nigung, aus der hervorgeht, daß die in dem betreffenden Mitgliedstaat geltenden Normen betreffend die
Kernstrahlung für die zu liefernde Ware nicht überschritten worden sind. In der Bescheinigung über die
radioaktive Belastung ist der Gehalt an Cäsium 134 und 137 und an Jod 131 anzugeben.

0 Die Verordnung (EWG) Nr. 2330/87 der Kommission (ABl. Nr. L 210 vom 1 . 8 . 1987, S. 56), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 2226/89 (ABl . Nr. L 214 vom 25. 7. 1989, S. 10), betrifft die
Ausfuhrerstattungen . Das in Artikel 2 derselben Verordnung genannte Datum ist das unter Nummer 25
dieses Anhangs stehende Datum.
Die Erstattung wird mit dem landwirtschaftlichen Umrechnungskurs des Tages in Landeswährung umge
rechnet, an dem die Ausfuhrzollförmlichkeiten erfüllt werden. Die Artikel 13 bis 17 der Verordnung
(EWG) Nr. 1068/93 der Kommission (ABl. Nr. L 108 vom 1 . 5 . 1993, S. 106), geändert durch die Verord
nung (EG) Nr. 547/94 (ABl . Nr. L 69 vom 12. 3 . 1994, S. 1 ), werden auf diese Erstattung nicht angewandt.

(*) Vom Zuschlagsempfänger zu kontaktierende Vertretung der Kommission : Avenida Paseo de la Repu
blica, 3755, 5° Piso, San Isidro, Lima 27 [Tel.: (51-14) 40 30 97 ; Fax : (51-14) 40 97 63].

(6) Die Aufschrift erhält, abweichend von ABl. Nr. C 114, Punkt II A 3 c) oder II B 3 c), folgende Fassung :
„Europäische Gemeinschaft".

Q Im Hinblick auf eine eventuelle Unfüllung muß der Zuschlagsempfänger 2 % leere Säcke derselben
Qualität wie die die Ware enthaltenden Säcke liefern. Diese Säcke müssen außer der Aufschrift auch ein
großes „R" tragen.

(8) Die Abfüllung in Säcke muß vor der Verschiffung erfolgen .
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1305/94 DER KOMMISSION
vom 6. Juni 1994

zur Einstellung einer Ausschreibung betreffend die Lieferung von Pflanzenöl im
Rahmen der Nahrungsmittelhilfe

Partie B einer erneuten Prüfung unterzogen werden
sollten, ist die Ausschreibung für diese Partie einzu
stellen —

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3972/86 des Rates
vom 22. Dezember 1986 über die Nahrungsmittelhilfe
politik und -Verwaltung ('), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 1930/90 (2), insbesondere auf
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c),

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die Kommission hat mit der Verordnung (EG)
Nr. 11 13/94 (3) eine Ausschreibung für die Lieferung von
5 990 Tonnen Pflanzenöl im Rahmen der Nahrungs
mittelhilfe eröffnet. Da die Lieferbedingungen für die

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Für die Partie B der Anhänge I und II der Verordnung
(EG) Nr. 1113/94 ist die Ausschreibung eingestellt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 6. Juni 1994

Für die Kommission

Rene STEICHEN

Mitglied der Kommission

(') ABl. Nr. L 370 vom 30. 12. 1986, S. 1 .
(2) ABl. Nr. L 174 vom 7. 7. 1990, S. 6.
h) ABl. Nr. L 122 vom 17. 5 . 1994, S. 3 .



7. 6. 94 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 142/ 13

VERORDNUNG (EG) Nr. 1306/94 DER KOMMISSION
vom 6. Juni 1994

zur Einstellung des Lachsfangs durch Schiffe unter der Flagge eines Mitglied
staats

Mitgliedstaats führen oder in einem Mitgliedstaat regi
striert sind, die für 1994 zugeteilte Quote erreicht —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2847/93 des Rates
vom 12. Oktober 1993 zur Einführung einer Kontroll
regelung für die gemeinsame Fischereipolitik ('), insbe
sondere auf Artikel 21 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Verordnung (EG) Nr. 3689/93 des Rates vom 20.
Dezember 1993 zur Aufteilung der Fangquoten für in den
Gewässern Litauens fischende Fischereifahrzeuge auf die
Mitgliedstaaten (1994) (2) sieht für 1994 Quoten für Lachs
vor.

Zur Einhaltung der Bestimmungen bezüglich der
mengenmäßigen Beschränkungen der Fänge eines
Bestandes, der einer Quote unterliegt, ist es notwendig,
daß die Kommission den Zeitpunkt festsetzt, an dem
aufgrund der Fänge durch Schiffe unter der Flagge eines
Mitgliedstaats die diesem zugeteilte Menge als ausge
schöpft gilt.

Nach den der Kommission mitgeteilten Angaben haben
die Lachsfänge in den Gewässern des ICES-Bereichs III d
(litauische Gewässer) durch Schiffe, die die Flagge eines

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Aufgrund der Lachsfänge in den Gewässern des ICES
Bereichs III d (litauische Gewässer) durch Schiffe, die die
Flagge eines Mitgliedstaates führen oder in einem
Mitgliedstaat registriert sind, gilt die der Gemeinschaft für
1994 zugeteilte Quote als ausgeschöpft.

Der Lachsfang in den Gewässern des ICES-Bereichs III d
(litauische Gewässer) durch Schiffe, die die Flagge eines
Mitgliedstaats führen oder in einem Mitgliedstaat regi
striert sind, sowie die Aufbewahrung an Bord, das
Umladen und Anlanden solcher Bestände, die durch diese
Schiffe in diesen Gewässern nach dem Tag des Inkrafttre
tens dieser Verordnung gefangen wurden, sind verboten .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentli
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 6. Juni 1994

Für die Kommission

Yannis PALEOKRASSAS

Mitglied der Kommission

(') ABl . Nr. L 261 vom 20. 10 . 1993, S. 1 .
O ABl . Nr. L 341 vom 31 . 12. 1993, S. 91 .
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1307/94 DER KOMMISSION
vom 6. Juni 1994

zur Einstellung des Rotbarsch(angs durch Schiffe unter französischer Flagge

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2847/93 des Rates
vom 12. Oktober 1993 zur Einführung einer Kontroll
regelung für die gemeinsame Fischereipolitik ('), insbe
sondere auf Artikel 21 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Verordnung (EG) Nr. 3692/93 des Rates vom 21 .
Dezember 1993 zur Aufteilung bestimmter Fangquoten
für in der ausschließlichen Wirtschaftszone Norwegens
und in der Fischereizone um Jan Mayen fischende
Fischereifahrzeuge auf die Mitgliedstaaten (1994) (2) sieht
für 1994 Quoten für Rotbarsch vor.

Zur Einhaltung der Bestimmungen bezüglich der
mengenmäßigen Beschränkungen der Fänge eines
Bestandes, der einer Quote unterliegt, ist es notwendig,
daß die Kommission den Zeitpunkt festsetzt, an dem
aufgrund der Fänge durch Schiffe unter der Flagge eines
Mitgliedstaats die diesem zugeteilte Menge als ausge
schöpft gilt.
Nach den der Kommission mitgeteilten Angaben haben
die Rotbarschfänge in den Gewässern der ICES-Bereiche
I, IIa, b (norwegische Gewässer nördlich von 62° 00 '
Nord) durch Schiffe, die die französische Flagge führen
oder in Frankreich registriert sind, die für 1994 zugeteilte

Quote erreicht. Frankreich hat die Fischerei dieses
Bestandes mit Wirkung vom 13 . Mai 1994 verboten ;
dieses Datum ist daher zugrunde zu legen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Aufgrund der Rotbarschfänge in den Gewässern der
ICES-Bereiche I, II a, b (norwegische Gewässer nördlich
von 62° 00' Nord) durch Schiffe, die die französische
Flagge führen oder in Frankreich registriert sind, gilt die
Frankreich für 1994 zugeteilte Quote als ausgeschöpft.

Der Rotbarschfang in den Gewässern der ICES-Bereiche
I, IIa, b (norwegische Gewässer nördlich von 62° 00'
Nord) durch Schiffe, die die französische Flagge führen
oder in Frankreich registriert sind, sowie die Aufbewah
rung an Bord, das Umladen und Anlanden solcher
Bestände, die durch diese Schiffe in diesen Gewässern
nach dem Tag der Anwendung dieser Verordnung
gefangen wurden, sind verboten .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentli
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
in Kraft .

Sie gilt mit Wirkung vom 13 . Mai 1994.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 6. Juni 1994

Für die Kommission

Yannis PALEOKRASSAS

Mitglied der Kommission

(') ABl . Nr. L 261 vom 20. 10 . 1993, S. 1 .
(2) ABl . Nr. L 341 vom 31 . 12 . 1993, S. 104.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1308/94 DER KOMMISSION
vom 6. Juni 1994

zur Einstellung des Seezungenfangs durch Schiffe unter belgischer Flagge

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2847/93 des Rates
vom 12. Oktober 1993 zur Einführung einer Kontroll
regelung für die gemeinsame Fischereipolitik ('), insbe
sondere auf Artikel 21 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Verordnung (EG) Nr. 3676/93 des Rates vom 21 .
Dezember 1993 zur Festlegung der zulässigen Gesamt
fangmengen und entsprechender Fangbedingungen für
bestimmte Fischbestände oder Bestandsgruppen für
1994 (2) sieht für 1994 Quoten für Seezungen vor.

Zur Einhaltung der Bestimmungen bezüglich der
mengenmäßigen Beschränkungen der Fänge eines
Bestandes, der einer Quote unterliegt, ist es notwendig,
daß die Kommission den Zeitpunkt festsetzt, an dem
aufgrund der Fänge durch Schiffe unter der Flagge eines
Mitgliedstaats die diesem zugeteilte Menge als ausge
schöpft gilt.
Nach den der Kommission mitgeteilten Angaben haben
die Seezungenfänge in den Gewässern des ICES-Bereichs
VII e durch Schiffe, die die belgische Flagge führen oder
in Belgien registriert sind, die für 1994 zugeteilte Quote

erreicht. Belgien hat die Fischerei dieses Bestandes mit
Wirkung vom 26. Mai 1994 verboten ; dieses Datum ist
daher zugrunde zu legen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Aufgrund der Seezungenfänge in den Gewässern des
ICES-Bereichs VII e durch Schiffe, die die belgische
Flagge führen oder in Belgien registriert sind, gilt die
Belgien für 1994 zugeteilte Quote als ausgeschöpft.

Der Seezungenfang in den Gewässern des ICES-Bereichs
VII e durch Schiffe, die die belgische Flagge führen oder
in Belgien registriert sind, sowie die Aufbewahrung an
Bord, das Umladen und Anlanden solcher Bestände, die
durch diese Schiffe in diesen Gewässern nach dem Tag
der Anwendung dieser Verordnung gefangen wurden, sind
verboten .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentli
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
in Kraft.

Sie gilt mit Wirkung vom 26. Mai 1994.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 6. Juni 1994

Für die Kommission

Yannis PALEOKRASSAS

Mitglied der Kommission

(') ABl. Nr. L 261 vom 20 . 10 . 1993, S. 1 .
0 ABl. Nr. L 341 vom 31 . 12. 1993, S. 1 .
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1309/94 DER KOMMISSION
vom 6. Juni 1994

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 998/94 und zur Erweiterung der Dauer
ausschreibung für den Wiederverkauf auf dem Binnenmarkt auf 65 000 Tonnen

Brotweizen aus Beständen der belgischen Interventionsstelle

Angesichts der heutigen Marktlage sollte die aus
Beständen der belgischen Interventionsstelle zum Verkauf
auf dem Binnenmarkt angebotene Menge auf 65 000
Tonnen Brotweizen erhöht werden .

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Getreide —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates
vom 30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisa
tion für Getreide ('), geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 2193/93 der Kommission (2), insbesondere auf
Artikel 5,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die bei einem Weiterverkauf von Getreide aus Beständen
der Interventionsstellen einzuhaltenden Verfahren und
Regeln sind durch die Verordnung (EWG) Nr. 2131 /93
der Kommission (3), geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 1 20/94 (4), festgelegt.
Mit der Verordnung (EG) Nr. 998/94 der Kommission (*)
wurde eine Dauerausschreibung für den Wiederverkauf
auf dem Binnenmarkt von 40 000 Tonnen Brotweizen im
Besitz der belgischen Interventionsstelle eröffnet.

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

In Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 998/94 wird die
Angabe von „40 000 Tonnen" durch „65 000 Tonnen"
ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 6. Juni 1994

Für die Kommission

Rene STEICHEN

Mitglied der Kommission

(') ABl . Nr. L 181 vom 1 . 7. 1992, S. 21 .
O ABl. Nr. L 196 vom 5. 8 . 1993, S. 22.
0 ABl. Nr. L 191 vom 31 . 7 . 1993, S. 76.
0 ABl. Nr. L 21 vom 26. 1 . 1994, S. 1 .
O ABl. Nr. L 111 vom 30. 4. 1994, S. 66.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1310/94 DER KOMMISSION
vom 6. Juni 1994

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1020/94 und zur Erweiterung der Dauer
ausschreibung für den Wiederverkauf auf dem Binnenmarkt auf 291 000 Tonnen
Futterweichweizen aus Beständen der Interventionsstelle des Vereinigten König

reichs

Angesichts der heutigen Marktlage sollte die aus
Beständen der Interventionsstelle des Vereinigten König
reichs zum Verkauf auf dem Binnenmarkt angebotene
Menge auf 291 000 Tonnen Futterweichweizen erhöht
werden .

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Getreide —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates
vom 30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisa
tion für Getreide ('), geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 2193/93 der Kommission (2), insbesondere auf
Artikel 5,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die bei einem Weiterverkauf von Getreide aus Beständen
der Interventionsstellen einzuhaltenden Verfahren und
Regeln sind durch die Verordnung (EWG) Nr. 2131 /93
der Kommission (3), geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 1 20/94 (4), festgelegt.

Mit der Verordnung (EG) Nr. 1020/94 der Kommission (5)
wurde eine Dauerausschreibung für den Wiederverkauf
auf dem Binnenmarkt von 150 000 Tonnen Futterweich
weizen im Besitz der Interventionsstelle des Vereinigten
Königreichs eröffnet.

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

In Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 1020/94 wird die
Angabe von „ 150 000 Tonnen" durch „291 000 Tonnen"
ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 6. Juni 1994

Für die Kommission

Rene STEICHEN

Mitglied der Kommission

(') ABl . Nr. L 181 vom 1 . 7. 1992, S. 21 .
(2) ABl . Nr. L 196 vom 5. 8 . 1993, S. 22.
O ABl. Nr. L 191 vom 31 . 7. 1993, S. 76.
(4) ABl . Nr. L 21 vom 26. 1 . 1994, S. 1 .
¥) ABl . Nr. L 112 vom 3. 5. 1994, S. 12.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1311/94 DER KOMMISSION
vom 6. Juni 1994

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1028/94 und zur Erweiterung der Dauer
ausschreibung für den Wiederverkauf auf dem Binnenmarkt auf 400 000 Tonnen

Mais aus Beständen der französischen Interventionsstelle

Angesichts der heutigen Marktlage sollte die aus
Beständen der französischen Interventionsstelle zum
Verkauf auf dem Binnenmarkt angebotene Menge auf
400 000 Tonnen Mais erhöht werden.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Getreide —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft;

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates
vom 30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisa
tion für Getreide ('), geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 2193/93 der Kommission (2), insbesondere auf
Artikel 5,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die bei einem Weiterverkauf von Getreide aus Beständen
der Interventionsstellen einzuhaltenden Verfahren und
Regeln sind durch die Verordnung (EWG) Nr. 2131 /93
der Kommission (3), geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 1 20/94 (4), festgelegt.

Mit der Verordnung (EG) Nr. 1028/94 der Kommission (5)
wurde eine Dauerausschreibung für den Wiederverkauf
auf dem Binnenmarkt von 200 000 Tonnen Mais im
Besitz der französischen Interventionsstelle eröffnet.

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

In Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 1028/94 wird die
Angabe von „200 000 Tonnen" durch „400 000 Tonnen"
ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 6. Juni 1994

Für die Kommission

Rene STEICHEN

Mitglied der Kommission •

(') ABl . Nr. L 181 vom 1 . 7 . 1992, S. 21 .
O ABl . Nr. L 196 vom 5. 8 . 1993, S. 22.
(3) ABl . Nr. L 191 vom 31 . 7 . 1993, S. 76.
(4) ABl . Nr. L 21 vom 26. 1 . 1994, S. 1 .
O ABl . Nr. L 112 vom 3. 5. 1994, S. 34.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1312/94 DER KOMMISSION
vom 6. Juni 1994

zur Festsetzung des höchstzulässigen Rücknahmepreises für Gewächshaus
tomaten für das Wirtschaftsjahr 1994

zusetzen, und diese Preissenkung ergibt sich aus den
Währungsneufestsetzungen vom Januar und Mai 1993 .
Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Obst und Gemüse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Für das Wirtschaftsjahr 1994 können die Erzeugerorgani
sationen oder ihre Verbände für Gewächshaustomaten
Rücknahmepreise festsetzen, die in Ecu je 100 Kilo
gramm netto höchstens betragen für :

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1035/72 des Rates
vom 18 . Mai 1972 über eine gemeinsame Marktorganisa
tion für Obst und Gemüse ('), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 3669/93 (2), insbesondere auf
Artikel 18 Absatz 1 letzter Unterabsatz,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3824/92 der
Kommission vom 28 . Dezember 1992 zur Bestimmung
der in Ecu festgesetzten und infolge der Währungsneu
festsetzungen zu ändernden Preise und Beträge (3), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 1 663/93 (4),
insbesondere auf Artikel 2,
in Erwägung nachstehender Gründe :
Der Markt für Gewächshaustomaten weist andere Beson
derheiten auf als der für Freilandtomaten. Er besteht im
wesentlichen aus Erzeugnissen der Güteklasse „Extra" und
„r mit deutlich höheren Preisen als für Freilandtomaten .

Zur wirksameren Unterstützung des Marktes für
Gewächshaustomaten ist es angebracht, den Erzeugerorga
nisationen oder deren Verbänden die Möglichkeit einzu
räumen, ihre Rücknahmepreise auf einem höheren
Niveau als die gemeinschaftlichen Rücknahmepreise fest
zusetzen . Gemäß Artikel 18 Absatz 1 letzter Unterabsatz
der Verordnung (EWG) Nr. 1035/72 erscheint es gerecht
fertigt, den höchstzulässigen Rücknahmepreis für diese
Erzeugnisse so festzusetzen, daß auf die Preise des Wirt
schaftsjahres 1993 ein Koeffizient in derselben Größen
ordnung angewandt wird, wie er vom Rat bei der Festset
zung der Grund- und Ankaufspreise für Tomaten für das
Wirtschaftsjahr 1994 beschlossen wurde.
Der höchstzulässige Rücknahmepreis für Gewächshausto
maten für das Wirtschaftsjahr 1994 ist um 0,26 % herab

— Juni (vom 11 . bis 20 .) :
(vom 21 . bis 30.):

— Juli (vom 1 . bis 10 .):
(vom 11 . bis 20 .) :
(vom 21 . bis 31 .):

— August :
— September :
— Oktober :
— November :

29,89,
27,47,
25,70,
24,05,
22,27,
22,27,
22,27,
22,27,
22,27.

Artikel 2

Die Erzeugerorganisationen teilen den nationalen
Behörden die folgenden Angaben zur Übermittlung an
die Kommission mit :

— den Zeitraum, in dem die Rücknahmepreise gelten ;
— die Höhe der geplanten und angewandten Rücknah
mepreise .

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am 11 . Juni 1994 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 6. Juni 1994

Für die Kommission

Rene STEICHEN

Mitglied der Kommission

(') ABl . Nr. L 118 vom 20. 5 . 1972, S. 1 .
(2) ABl . Nr. L 338 vom 31 . 12. 1993, S. 26.
O ABl . Nr. L 387 vom 31 . 12. 1992, S. 29 .
(4) ABl . Nr. L 158 vom 30. 6 . 1993, S. 18 .
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1313/94 DER KOMMISSION
vom 6. Juni 1994

zur Einführung einer Ausgleichsabgabe und zur Aussetzung des Präferenzzolls
bei der Einfuhr von Tomaten mit Ursprung in der Türkei

Der hieraus berechnete Einfuhrpreis hat für türkische
Tomaten an zwei aufeinanderfolgenden Markttagen um
mindestens 0,6 ECU unter dem Referenzpreis gelegen.
Daher muß eine Ausgleichsabgabe für diese Tomaten
erhoben werden.

Gemäß Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 3671 /81 des
Rates vom 15. Dezember 1981 über die Einfuhr
bestimmter Agrarerzeugnisse mit Ursprung in der Türkei
in die Gemeinschaft ^, geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 1555/84 0, gilt folgendes : Führt die Kommis
sion eine Ausgleichsabgabe bei der Einfuhr von
bestimmten Tomaten mit Ursprung in der Türkei ein, so
setzt sie gleichzeitig den vertragsmäßigen Zollsatz wieder
in Kraft ; daher ist der Zollsatz für diese Tomaten wieder
auf 18 % festzusetzen mit einer Mindesterhebung in
Höhe von 3,5 ECU je 100 kg Eigengewicht.

Die mit Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 3813/92 des
Rates (8), geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 3528/93 ('), festgelegten repräsentativen Marktkurse
werden bei der Umrechnung der in den Drittlandswäh
rungen ausgedrückten Beträge berücksichtigt. Außerdem
werden sie bei der Bestimmung der den Währungen der
Mitgliedstaaten entsprechenden landwirtschaftlichen
Umrechnungskurse zugrunde gelegt. Die für diese
Umrechnungen erforderlichen Durchführungsbestim
mungen wurden mit der Verordnung (EWG) Nr. 1068/93
der Kommission (10), geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 547/94 (n), erlassen —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1035/72 des Rates
vom 18 . Mai 1972 über eine gemeinsame Marktorganisa
tion für Obst und Gemüse ('), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 3669/93 (2), insbesondere auf
Artikel 27 Absatz 2 zweiter Unterabsatz,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Artikel 25 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1035/72
schreibt vor, daß, wenn der Einfuhrpreis bei der Einfuhr
eines Erzeugnisses aus einem Drittland an zwei aufeinan
derfolgenden Markttagen um mindestens 0,6 ECU unter
dem Referenzpreis liegt, bei der Einfuhr dieses Erzeug
nisses aus dem betreffenden Herkunftsland außer in
Ausnahmefällen eine Ausgleichsabgabe erhoben wird. Die
Ausgleichsabgabe muß gleich der Differenz zwischen
dem Referenzpreis und dem arithmetischen Mittel der
beiden letzten, für das betreffende Herkunftsland verfüg
baren Einfuhrpreise sein .

In der Verordnung (EG) Nr. 703/94 der Kommission vom
29 . März 1993 zur Festsetzung der Referenzpreise für
Tomaten für das Wirtschaftsjahr 1994 (3) wurde der Refe
renzpreis für diese Erzeugnisse der Güteklasse I für den
Monat Juni 1994 auf 99,96 ECU je 100 kg Eigengewicht
festgesetzt.

Der Einfuhrpreis für ein bestimmtes Herkunftsland ist
gleich der niedrigsten repräsentativen Notierung oder
dem Mittel der niedrigsten repräsentativen Notierungen
für mindestens 30 v. H. der auf allen repräsentativen
Märkten, für welche Notierungen vorliegen, vermarkteten
Mengen aus dem betreffenden Herkunftsland, wobei diese
Notierung oder Notierungen um die in Artikel 24
Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 1035/72 genannten
Zölle und Abgaben verringert werden. Der Begriff reprä
sentative Notierung ist in Artikel 24 Absatz 2 der Verord
nung (EWG) Nr. 1035/72 festgelegt.

Nach Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EWG)
Nr. 21 1 8/74 der Kommission (4), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EWG) Nr. 249/93 Q, müssen die zu
berücksichtigenden Notierungen auf den repräsentativen
Märkten und unter bestimmten Voraussetzungen auf
anderen Märkten festgestellt werden.

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

( 1 ) Auf Einfuhren von Tomaten (KN-Code 0702 00)
mit Ursprung in der Türkei wird eine Ausgleichsabgabe
in Höhe von 19,82 ECU je 100 kg Eigengewicht ange
wandt.

(2) Der bei der Einfuhr dieser Erzeugnisse anwendbare
Zollsatz wird auf 18 % festgesetzt mit einer Mindesterhe
bung in Höhe von 3,5 ECU je 100 kg Eigengewicht.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 8. Juni 1994 in Kraft.

(') ABl . Nr. L 118 vom 20. 5. 1972, S. 1 .
(2) ABl. Nr. L 338 vom 31 . 12. 1993, S. 26.
(3) ABl. Nr. L 85 vom 30. 3 . 1994, S. 3 .
(4) ABl. Nr. L 220 vom 10. 8 . 1974, S. 20.
O ABl. Nr. L 28 vom 5. 2. 1993, S. 45.

O ABl. Nr. L 367 vom 23. 12. 1981 , S. 3 .
O ABl. Nr. L 150 vom 6. 6 . 1984, S. 4.
(8) ABl. Nr. L 387 vom 31 . 12. 1992, S. 1 .
O ABl. Nr. L 320 vom 22. 12. 1993, S. 32.
(,0) ABl. Nr. L 108 vom 1 . 5. 1993, S. 106.
H ABl. Nr. L 69 vom 12. 3 . 1994, S. 1 .
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 6. Juni 1994

Für die Kommission

Rene STEICHEN

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1314/94 DER KOMMISSION
vom 6. Juni 1994

zur Festsetzung der auf Getreide, Mehle , Grobgrieß und Feingrieß von Weizen
oder Roggen anwendbaren Einfuhrabschöpfungen

Abschöpfungen bei den floatenden Währungen der im
Referenzzeitraum vom 4. Juni 1994 festgestellte repräsen
tative Marktkurs anzuwenden.

Die Anwendung der in der Verordnung (EG) Nr. 819/94
enthaltenen Bestimmungen auf die heutigen Angebots
preise und Notierungen, von denen die Kommission
Kenntnis hat, führt zu einer Änderung der gegenwärtig
gültigen Abschöpfungen, wie im Anhang zu dieser
Verordnung angegeben —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates
vom 30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisa
tion für Getreide ('), geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 2193/93 der Kommission (2), insbesondere auf
Artikel 10 Absatz 5 und Artikel 11 Absatz 3,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3813/92 des Rates
vom 28. Dezember 1992 über die Rechnungseinheit und
die im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik anzuwen
denden Umrechnungskurse (3), geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 3528/93 (4),

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die bei der Einfuhr von Getreide, Mehlen von Weizen
und Roggen, Grobgrieß und Feingrieß von Weizen zu
erhebenden Abschöpfungen sind durch die Verordnung
(EG) Nr. 819/94 der Kommission^5) und die später zu
ihrer Änderung erlassenen Verordnungen festgesetzt
worden.

Um ein reibungsloses Funktionieren der Abschöpfungsre
gelung zu ermöglichen, ist für die Berechnung der

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die bei der Einfuhr der in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben
a), b) und c) der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92
genannten Erzeugnisse zu erhebenden Abschöpfungen
werden im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 7. Juni 1994 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 6. Juni 1994
Für die Kommission

Rene STEICHEN

Mitglied der Kommission

(') ABl . Nr. L 181 vom 1 . 7. 1992, S. 21 .
0 ABl. Nr. L 196 vom 5. 8 . 1993, S. 22.
(3) ABl . Nr. L 387 vom 31 . 12. 1992, S. 1 .
(4) ABl . Nr. L 320 vom 22. 12 . 1993 , S. 32.
0 ABl. Nr. L 94 vom 13 . 4. 1994, S. 16.
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 6. Juni 1994 zur Festsetzung der auf Getreide, Mehle,
Grobgrieß und Feingrieß von Weizen oder Roggen anwendbaren Einfuhrabschöpfungen

(ECU/Tonne)

KN-Code Drittländer (')

0709 90 60 97,27 (2) (3)
0712 90 19 97,27 (2)(3)
1001 10 00 42,96 00
1001 90 91 91,65
1001 90 99 91,65 0
1002 00 00 122,37 0
1003 00 10 125,96
1003 00 90 125,96 0
1004 00 00 102,45
1005 10 90 97,27 00
1005 90 00 97,27 (2)0
1007 00 90 105,85 (4)
1008 10 00 34,26 0
1008 20 00 50,69 0 0
1008 30 00 0 0
1008 90 10 O
1008 90 90 0

1101 00 00 165,36 0
1102 10 00 210,43
1103 11 10 98,03
1103 11 90 189,31
1107 10 11 174,02
1107 10 19 132,77
1107 10 91 235,09 (10)
1107 1099 178,41 (»)
1107 20 00 206,12 (10)

(') Für Hartweizen mit Ursprung in Marokko, der unmittelbar von diesem Land in die Gemeinschaft befördert
wird, wird die Abschöpfung um 0,60 ECU je Tonne verringert.

(2) Gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 715/90 werden keine Abschöpfungen unmittelbar bei der Einfuhr von
Erzeugnissen mit Ursprung in den Staaten in Afrika, im karibischen Raum und im Pazifischen Ozean in die
französischen überseeischen Departements erhoben.

(3) Für Mais mit Ursprung in den AKP-Staaten wird die Abschöpfung bei der Einfuhr in die Gemeinschaft um
1,81 ECU je Tonne verringert .

(4) Für Hirse und Sorghum mit Ursprung in den AKP-Staaten, wird die Abschöpfung bei der Einfuhr in die
Gemeinschaft gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 715/90 erhoben.

(*) Für Hartweizen und Kanariensaat, die in der Türkei erzeugt und unmittelbar aus diesem Land in die Gemein
schaft befördert worden sind, wird die Abschöpfung um 0,60 ECU je Tonne verringert.

(') Die zu erhebende Abschöpfung auf Roggen, der vollständig in der Türkei erzeugt und unmittelbar aus diesem
Land in die Gemeinschaft befördert wurde, wird durch die Verordnungen (EWG) Nr. 1180/77 des Rates (ABl.
Nr. L 142 vom 9. 6 . 1977, S. 10), zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 1902/92 (ABl. Nr. L 192
vom 11 . 7. 1992, S. 3), und (EWG) Nr. 2622/71 der Kommission (ABl. Nr. L 271 vom 10 . 12. 1971 , S. 22),
geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 560/91 (ABl. Nr. L 62 vom 8 . 3. 1991 , S. 26), bestimmt.

Q Bei der Einfuhr von Erzeugnissen des KN-Codes 1008 90 10 (Triticale) wird die Abschöpfung von Roggen
erhoben.

(8) Gemäß Artikel 101 Absatz 1 der Entscheidung 91 /482/EWG werden bei der Einfuhr von Erzeugnissen mit
Ursprung in den überseeischen Ländern und Gebieten Abschöpfungen nur erhoben , wenn Absatz 4 desselben
Artikels angewandt wird.

(') Auf Erzeugnisse dieses Codes, die aus Polen und Ungarn im Rahmen der zwischen diesen Ländern und der
Gemeinschaft geschlossenen Abkommen und im Rahmen der Interimsabkommen zwischen der Tschechischen
Republik, der Slowakischen Republik, Bulgarien und Rumänien und der Gemeinschaft mit einer gemäß der
Verordnung (EG) Nr. 121 /94 oder (EG) Nr. 335/94 erteilten Bescheinigung EUR 1 eingeführt werden, werden
die im Anhang der genannten Verordnungen angegebenen Abschöpfungen erhoben.

(I0) Gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 1180/77 des Rates wird diese Abschöpfung für die Erzeugnisse mit
Ursprung in der Türkei um 5,44 ECU/t verringert.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1315/94 DER KOMMISSION
vom 6. Juni 1994

zur Festsetzung der Prämien, die den Einfuhrabschöpfungen für Getreide, Mehl
und Malz hinzugefügt werden

Abschöpfungen bei den floatenden Währungen der im
Referenzzeitraum vom 4. Juni 1994 festgestellte repräsen
tative Marktkurs anzuwenden.

Aufgrund der heutigen cif-Preise und der heutigen cif
Preise für Terminkäufe werden die zur Zeit geltenden
Prämien, die den Abschöpfungen hinzugefügt werden,
wie im Anhang zu dieser Verordnung angegeben geän
dert —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates
vom 30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisa
tion für Getreide ('), geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 2193/93 der Kommission (2), insbesondere auf
Artikel 12 Absatz 4,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3813/92 des Rates
vom 28 . Dezember 1992 über die Rechnungseinheit und
die im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik anzuwen
denden Umrechnungskurse (3), geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 3528/93 (4),
in Erwägung nachstehender Gründe :
Die Prämien, die den Abschöpfungen für Getreide und
Malz hinzugefügt werden, sind durch die Verordnung
(EWG) Nr. 1681 /93 der Kommission (*) und die später zu
ihrer Änderung erlassenen Verordnungen festgesetzt
worden.

Um ein reibungsloses Funktionieren der Abschöpfungsre
gelung zu ermöglichen, ist für die Berechnung der

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Prämien, um die sich die im voraus festgesetzten
Abschöpfungen bei der Einfuhr der in Artikel 1 Absatz 1
Buchstaben a), b) und c) der Verordnung (EWG) Nr.
1 766/92 genannten Erzeugnisse erhöhen, sind im Anhang
festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 7. Juni 1994 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 6. Juni 1994
Für die Kommission

Rene STEICHEN

Mitglied der Kommission

(') ABl . Nr. L 181 vom 1 . 7. 1992, S. 21 .
(2) ABl . Nr. L 196 vom 5. 8 . 1993, S. 22.
0 ABl. Nr. L 387 vom 31 . 12. 1992, S. 1 .
(4) ABl . Nr. L 320 vom 22. 12. 1993, S. 32.
0 ABl. Nr. L 159 vom 1 . 7 . 1993, S. 11 .
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 6. Juni 1994 zur Festsetzung der Prämien, die den
Einfuhrabschöpfungen für Getreide, Mehl und Malz hinzugefügt werden

A. Getreide und Mehl

(ECU/ Tonne)

KN-Code
laufender
Monat
6

1 . Term.

7

2. Term.

8

3. Term.

9

0709 90 60 0 0 0 0

0712 90 19 0 0 0 0

1001 10 00 0 0 0 0

1001 90 91 0 1,02 0 0

1001 90 99 0 1,02 0 0

1002 00 00 0 0 0 0

1003 00 10 0 0 0 0

1003 00 90 0 0 0 0

1004 00 00 0 0 0 0

1005 10 90 0 0 0 0

1005 90 00 0 0 0 0

1007 00 90 0 0 0 0

1008 10 00 0 0 0 0

1008 20 00 0 0 0 0

1008 30 00 0 0 0 0

1008 90 90 0 0 0 0

1101 00 00 0 1,45 0 0

1102 10 00 0 0 0 0

1103 11 10 0 0 0 0

1103 11 90 0 0 0 0

B. Malz

(ECU/ Tonne)

KN-Code
laufender
Monat
6

1 . Term.

7

2. Term.

8

3 . Term.

9

4. Term.

10

1107 10 11 0 1,82 0 0 0

1107 10 19 0 1,36 0 0 0
1107 10 91 0 0 0 0 0

1107 10 99 0 0 0 0 0

1107 20 00 0 0 0 0 0
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1316/94 DER KOMMISSION
vom 6. Juni 1994

zur Änderung der Ausfuhrerstattungen für Getreide, Mehle, Grobgrieß und
Feingrieß von Weizen oder Roggen

werden bei der Umrechnung der in den Drittlandswäh
rungen ausgedrückten Beträge berücksichtigt. Außerdem
werden sie bei der Bestimmung der den Währungen der
Mitgliedstaaten entsprechenden landwirtschaftlichen
Umrechnungskurse zugrunde gelegt. Die für diese
Umrechnungen erforderlichen Durchführungsbestim
mungen wurden mit der Verordnung (EWG) Nr. 1 068/93
der Kommission Q, geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 547/94 (8), erlassen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Erstattungen bei der Ausfuhr der in Artikel 1
Buchstaben a), b) und c) der Verordnung (EWG)
Nr. 1766/92 genannten Erzeugnisse im ursprünglichen
Zustand, die im Anhang der geänderten Verordnung (EG)
Nr. 964/94 festgesetzt sind, werden gemäß dem Anhang
zu dieser Verordnung für die dort angegebenen Erzeug
nisse abgeändert.

Artikel 2

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates
vom 30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorgani
sation für Getreide ('), geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 2193/93 der Kommission (2), insbesondere auf
Artikel 13 Absatz 2 vierter Unterabsatz,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die Erstattungen, die bei der Ausfuhr von Getreide, Mehl,
Grobgrieß und Feingrieß von Weizen oder Roggen anzu
wenden sind, wurden durch die Verordnung (EG)
Nr. 964/94 der Kommission (3), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 11 30/94 (4), festgesetzt.
Die Anwendung der in der Verordnung (EG) Nr. 964/94
enthaltenen Modalitäten auf die Angaben, über welche
die Kommission gegenwärtig verfügt, führt dazu, daß die
gegenwärtig geltenden Ausfuhrerstattungen entsprechend
dem Anhang zu dieser Verordnung zu ändern sind .
Die mit Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 3813/92 des
Rates (% geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 3528/93 (6), festgelegten repräsentativen Marktkurse Diese Verordnung tritt am 7. Juni 1994 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 6. Juni 1994
Für die Kommission

Rene STEICHEN

Mitglied der Kommission

(') ABl . Nr. L 181 vom 1 . 7. 1992, S. 21 .
(2) ABl . Nr. L 196 vom 5. 8 . 1993, S. 22.
0 ABl. Nr. L 108 vom 29. 4 . 1994, S. 45.
(4) ABl . Nr. L 124 vom 18 . 5 . 1994, S. 9 .
0 ABl. Nr. L 387 vom 31 . 12 . 1992, S. 1 .
ABl . Nr. L 320 vom 22. 12 . 1993, S. 32.

O ABl. Nr. L 108 vom 1 . 5 . 1993 , S. 106 .
(8) ABl . Nr. L 69 vom 12. 3 . 1994, S. 1 .
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 6. Juni 1994 zur Änderung der Ausfuhrerstattungen für
Getreide, Mehle, Grobgrieß und Feingrieß von Weizen oder Roggen

(ECU/Tonne) (ECU/Tonne)

Erzeugniscode Bestimmung (') Erstattungsbetrag (2)

0709 90 60 000 — —

0712 90 19 000 — —

1001 10 00 200 — —

1001 10 00 400 01 0

1001 90 91 000 — —

1001 90 99 000 03 35,00
02 15,00

1002 00 00 000 03 25,00
02 15,00

1003 00 10 000 — —

1003 00 90 000 03 55,00
04 20,00
02 15,00

1004 00 00 200 — —

1004 00 00 400 — —

1005 10 90 000 — —

1005 90 00 000 03 45,00
02 0

Erzeugniscode Bestimmung (') Erstattungsbetrag (2)

1007 00 90 000 — —

1008 20 00 000 — —

1101 00 00 100 01 45,00

1101 00 00 130 01 42,00

1101 00 00 150 01 37,00

1101 00 00 170 01 33,00

1101 00 00 180 01 29,00

1101 00 00 190 — —

1101 00 00 900 — —

1102 10 00 500 01 71,00

1102 10 00 700 — —

1102 10 00 900 — —

1103 11 10 200 01 0 (3)
1103 11 10 400 01 0 (3)
1103 11 10 900 — —

1 103 1 1 90 200 01 0 0
1103 11 90 800 — —

(') Folgende Bestimmungen sind vorgesehen :
01 alle Drittländer,
02 andere Drittländer,
03 die Schweiz, Österreich, Liechtenstein , Ceuta und Melilla,
04 Saudi-Arabien.

(2) Die für die Ausfuhr nach der Föderativen Republik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) vorgesehenen Erstattungen dürfen nur unter Einhaltung der
mit der Verordnung (EWG) Nr. 990/93 festgelegten Bedingungen gewährt werden.

(J) Enthält das Erzeugnis gepreßten agglomerierten Grieß, wird keine Erstattung gewährt.

NB : Die Zonen sind diejenigen, die in der Verordnung (EWG) Nr. 2145/92 der Kommission (ABl. Nr. L 214 vom 30 . 7. 1992, S. 20)
bestimmt sind.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1317/94 DER KOMMISSION
vom 6. Juni 1994

zur Festsetzung der Einfuhrabschöpfungen für Weiß- und Rohzucker

von denen die Kommission Kenntnis hat, führt zu einer
Änderung der gegenwärtig gültigen Abschöpfungen wie
im Anhang zu dieser Verordnung angegeben.

Um ein reibungsloses Funktionieren der Abschöpfungsre
gelung zu ermöglichen, ist für die Berechnung der
Abschöpfungen bei den floatenden Währungen der im
Referenzzeitraum vom 3. Juni 1994 festgestellte repräsen
tative Marktkurs anzuwenden —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1785/81 des Rates
vom 30. Juni 1981 über die gemeinsame Marktorganisa
tion für Zucker ('), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 133/94 (2), insbesondere auf Artikel 16 Absatz 8,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3813/92 des Rates
vom 28. Dezember 1992 über die Rechnungseinheit und
die im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik anzuwen
denden Umrechnungskurse (3), geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 3528/93 (4), insbesondere auf Artikel
5,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die bei der Einfuhr von Weißzucker und Rohzucker zu
erhebenden Abschöpfungen wurden mit der Verordnung
(EWG) Nr. 1695/93 der Kommission ^, zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1286/94 (*), festgesetzt.

Die Anwendung der in der Verordnung (EWG)
Nr. 1695/93 enthaltenen Bestimmungen auf die Angaben,

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die in Artikel 16 Absatz 1 der Verordnung (EWG)
Nr. 1785/81 genannten Abschöpfungen auf Rohzucker
der Standardqualität und auf Weißzucker sind im Anhang
festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 7. Juni 1994 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 6. Juni 1994
Für die Kommission

Rene STEICHEN

Mitglied der Kommission

(') ABl. Nr. L 177 vom 1 . 7. 1981 , S. 4.
0 ABl. Nr. L 22 vom 27. 1 . 1994, S. 7.
(3) ABl. Nr. L 387 vom 31 . 12. 1992, S. 1 .
O ABl. Nr. L 320 vom 22. 12. 1993, S. 32.
0 ABl. Nr. L 159 vom 1 . 7. 1993, S. 40.
¥) ABl. Nr. L 140 vom 3. 6. 1994, S. 22.
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 6. Juni 1994 zur Festsetzung der Einfuhr
abschöpfungen für Weiß- und Rohzucker

(ECU/100 kg)

KN-Code Abschöpfungsbetrag (3)

1701 11 10 33,13 (')
1701 11 90 33,13 0)
1701 1210 33,13 H
1701 12 90 33,13 0
1701 91 00 38,26

1701 99 10 38,26

1701 99 90 38,26 (2)

(') Nach den Bestimmungen des Artikels 2 oder 3 der Verordnung (EWG) Nr. 837/68 der Kommission (ABl . Nr. L
151 vom 30 . 6. 1968 , S. 42), zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 1428/78 (ABl. Nr. L 171 vom 28.
6. 1978 , S. 34), berechneter Abschöpfungsbetrag.

(2) Dieser Betrag gilt gemäß Artikel 16 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1785/81 außerdem für aus Weiß- und
Rohzucker gewonnenen Zucker, dem andere Stoffe als Aroma- oder Farbstoffe zugesetzt sind.

(3) Gemäß Artikel 101 Absatz 1 der Entscheidung 91 /482/EWG werden bei der Einfuhr von Erzeugnissen mit
Ursprung in den überseeischen Ländern und Gebieten keine Abschöpfungen erhoben.
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

ENTSCHEIDUNG DES RATES

vom 2. Juni 1994
zur Ermächtigung des Königreichs Spanien , das Abkommen mit der Republik
Südafrika über die wechselseitigen Fischereibeziehungen bis zum 7. März 1995 zu

verlängern

(94/317/EG)

einschließlich der Möglichkeit einer Verlängerung für
Zeiträume von höchstens einem Jahr. Die Geltungsdauer
des eingangs dieser Entscheidung genannten Abkommens
ist bis zum 7. März 1 994 verlängert worden (').

Zur Vermeidung einer Unterbrechung der Fischereitätig
keiten für die betroffenen Gemeinschaftsschiffe sollte das
Königreich Spanien ermächtigt werden, das genannte
Abkommen bis zum 7. März 1995 zu verlängern —

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Akte über den Beitritt Spaniens und
Portugals, insbesondere auf Artikel 167 Absatz 3 ,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Das Abkommen über die wechselseitigen Fischereibezie
hungen zwischen der Regierung des Königreichs Spanien
und der Regierung der Republik Südafrika wurde am
14. August 1979 unterzeichnet und trat am 8 . März 1982
für einen Anfangszeitraum von zehn Jahren in Kraft.
Danach bleibt es für einen unbefristeten Zeitraum in
Kraft, wenn es nicht mit einer Frist von zwölf Monaten
gekündigt wird.

Gemäß Artikel 167 Absatz 2 der Beitrittsakte bleiben die
sich für das Königreich Spanien aus den mit dritten
Ländern geschlossenen Fischereiabkommen ergebenden
Rechte und Pflichten während des Zeitraums, in dem die
Bestimmungen dieser Abkommen vorläufig aufrechter
halten werden, unberührt.

Gemäß Artikel 167 Absatz 3 der Beitrittsakte erläßt der
Rat vor Ablauf der vom Königreich Spanien mit dritten
Ländern geschlossenen Fischereiabkommen die erforder
lichen Beschlüsse zur Aufrechterhaltung der Fischereitä
tigkeiten, die sich aus diesen Abkommen ergeben,

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Das Königreich Spanien wird ermächtigt, das am 8 . März
1982 in Kraft getretene Abkommen mit der Republik
Südafrika über die wechselseitigen Fischereibeziehungen
bis zum 7. März 1995 zu verlängern .

Artikel 2

Diese Entscheidung ist an das Königreich Spanien
gerichtet .

Geschehen zu Luxemburg am 2. Juni 1994.

Im Namen des Rates

Der Präsident

D. KREMASTINOS

(') ABl . Nr. L 88 vom 8 . 4. 1993, S. 45.
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ENTSCHEIDUNG DES RATES

vom 2. Juni 1994
zur Ermächtigung der Portugiesischen Republik, das Abkommen mit der Repu
blik Südafrika über die wechselseitigen Fischereibeziehungen bis zum 7 . März

1995 zu verlängern

(94/31 8/EG)

Geltungsdauer des eingangs dieser Entscheidung
genannten Abkommens ist bis zum 7. März 1994 verlän
gert worden (').

Zur Vermeidung einer Unterbrechung der Fischereitätig
keiten für die betroffenen Gemeinschaftsschiffe sollte die
Portugiesische Republik ermächtigt werden, das genannte
Abkommen bis zum 7. März 1995 zu verlängern —

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Akte über den Beitritt Spaniens und
Portugals, insbesondere auf Artikel 354 Absatz 3,
auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Das Abkommen über die wechselseitigen Fischereibezie
hungen zwischen der Regierung der Portugiesischen
Republik und der Regierung der Republik Südafrika
wurde am 9. April 1979 unterzeichnet und trat am selben
Tag für einen Anfangszeitraum von zehn Jahren in Kraft.
Danach bleibt es für einen unbefristeten Zeitraum in
Kraft, wenn es nicht mit einer Frist von zwölf Monaten
gekündigt wird.
Gemäß Artikel 354 Absatz 2 der Beitrittsakte bleiben die
sich für die Portugiesische Republik aus den mit dritten
Ländern geschlossenen Fischereiabkommen ergebenden
Rechte und Pflichten während des Zeitraums, in dem die
Bestimmungen dieser Abkommen vorläufig aufrechter
halten werden, unberührt.

Gemäß Artikel 354 Absatz 3 der Beitrittsakte erläßt der
Rat vor Ablauf der von der Portugiesischen Republik mit
dritten Ländern geschlossenen Fischereiabkommen die
erforderlichen Beschlüsse zur Aufrechterhaltung der
Fischereitätigkeiten, die sich aus diesem Abkommen
ergeben, einschließlich der Möglichkeit einer Verlänge
rung für Zeiträume von höchstens ein^m Jahr. Die

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Portugiesische Republik wird ermächtigt, das am
9. April 1979 in Kraft getretene Abkommen mit der
Republik Südafrika über die wechselseitigen Fischereibe
ziehungen bis zum 7. März 1995 zu verlängern .

Artikel 2

Diese Entscheidung ist an die Portugiesische Republik
gerichtet.

Geschehen zu Luxemburg am 2. Juni 1994.

Im Namen des Rates

Der Präsident

D. KREMASTINOS

(') ABl . Nr. L 88 vom 8. 4. 1993, S. 46.
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KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 17 . Mai 1994

betreffend die im Rahmen der Verordnung (EWG) Nr. 3877/86 des Rates in den
fünf ersten Arbeitstagen des Monats Mai 1994 beantragten Einfuhrlizenzen für

Basmati-Reis

(94/319/EG)

haben ergeben, daß die Lizenzen unter Anwendung eines
prozentualen Abschlags erteilt werden können —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Aufgrund der im Rahmen der Verordnung (EWG)
Nr. 3877/86 in den ersten fünf Arbeitstagen des
Monats Mai 1994 gestellten Einfuhrlizenzanträge für
Basmati-Reis des KN-Codes 1006, die Gegenstand der
Mitteilung an die Kommission gemäß Artikel 7 der
Verordnung (EWG) Nr. 81 /92 waren, können die jewei
ligen Einfuhrlizenzen nach Kürzung der beantragten
Mengen um den einheitlichen Prozentsatz von 95,027 %
erteilt werden .

Artikel 2

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3877/86 des Rates
vom 16. Dezember 1986 über die Einfuhren der Reissorte
„aromatisierter langkörniger Basmati" ('), geändert durch
die Verordnung (EWG) Nr. 3130/91 (2),
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 81 /92 der
Kommission vom 15. Januar 1992 zur Durchführung der
Verordnung (EWG) Nr. 3877/86 des Rates über die
Einfuhren der Reissorte „aromatisierter langkörniger
Basmati" (3), insbesondere auf Artikel 5 Absatz 1 ,
in Erwägung nachstehender Gründe :

Nach Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EWG)
Nr. 81 /92 teilt die Kommission den Mitgliedstaaten
innerhalb von 13 Tagen nach Ablauf der Frist für die
Einreichung der Lizenzanträge folgendes mit :
— daß Lizenzen für alle beantragten Mengen erteilt
werden können oder

— den einheitlichen Prozentsatz, um den diese Mengen
zu kürzen sind, oder

— daß die Voraussetzungen für die Anwendung der
ermäßigten Abschöpfung nicht erfüllt sind.

Der Vergleich der beantragten mit den verfügbaren
Mengen sowie die in den ersten fünf Arbeitstagen des
Monats Mai 1994 erzielten Notierungen für Basmati-Reis

Brüssel, den 17. Mai 1994

Für die Kommission

Rene STEICHEN

Mitglied der Kommission

(') ABl . Nr. L 361 vom 20. 12 . 1986, S. 1 .
(2) ABl . Nr. L 297 vom 29. 10 . 1991 , S. 1 .
3) ABl . Nr. L 10 vom 16. 1 . 1992, S. 9 .
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 17. Mai 1994

zur Ermächtigung der Mitgliedstaaten, vorübergehend Saatgut von Kümmel zum
Verkehr zuzulassen , das den Anforderungen der Richtlinie 69/208/EWG des

Rates nicht entspricht

(94/320/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 69/208/EWG des Rates vom
30. Juni 1969 über den Verkehr mit Öl- und Faserpflan
zensaatgut ('), zuletzt geändert durch die Richtlinie
92/107/EWG (2), insbesondere auf Artikel 16,

auf Antrag der Niederlande,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Erzeugung von Saatgut von Kümmelsorten, die weder
im nationalen noch im gemeinsamen Katalog eingetragen
sind, ist 1993 in den Niederlanden so gering ausgefallen,
daß die Versorgung dieses Landes nicht gewährleistet ist.

Es ist auch nicht möglich, diesen Bedarf mit Saatgut, das
allen Anforderungen der vorgenannten Richtlinie
entspricht, aus anderen Mitgliedstaaten oder aus Drittlän
dern zufriedenstellend zu decken .

Es erscheint deshalb angezeigt, die Niederlande zu
ermächtigen, bis zum 31 . Juli 1994 Saatgut von Sorten
der vorgenannten Art, die weder im Gemeinsamen
Sortenkatalog für landwirtschaftliche Pflanzenarten noch
in den nationalen Sortenkatalogen der Mitgliedstaaten
aufgeführt sind, zum Verkehr zuzulassen .

Außerdem sind andere Mitgliedstaaten, die die Nieder
lande mit Saatgut dieser Art versorgen können, das den
Anforderungen der genannten Richtlinie nicht entspricht,
zu ermächtigen, solches Saatgut zum Verkehr zuzulassen.

Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen
Ausschusses für das landschaftliche, gartenbauliche und
forstliche Saat- und Pflanzgutwesen —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Niederlande werden ermächtigt, bis zum 31 . Juli
1994 in ihrem Hoheitsgebiet bis zu 5 Tonnen Saatgut von
Kümmelsorten (Carum Carvi L.) zum Verkehr zuzulassen,
die weder im Gemeinsamen Sortenkatalog für landwirt
schaftliche Pflanzensorten noch in den nationalen Sorten
katalogen der Mitgliedstaaten aufgeführt sind.

Artikel 2

Die Mitgliedstaaten, welche selbst keinen Antrag gestellt
haben, werden ebenso ermächtigt, nach Maßgabe von
Artikel 1 auf ihrem Hoheitsgebiet das gewerbsmäßige
Inverkehrbringen von unter diese Entscheidung fallende
Saatgut für den vom antragstellenden Mitgliedstaat vorge
sehenen Verwendungszweck zuzulassen .

Artikel 3

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission unmittelbar
mit, welche Mengen an Saatgut aufgrund dieser Entschei
dung in ihrem Hoheitsgebiet etikettiert und zum Verkehr
zugelassen worden sind. Die Kommission setzt die
anderen Mitgliedstaaten hiervon in Kenntnis.

Artikel 4

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 17. Mai 1994

Für die Kommission

Rene STEICHEN

Mitglied der Kommission

(') ABl . Nr. L 169 vom 10. 7. 1969, S. 3 .
R ABl. Nr. L 16 vom 25. 1 . 1993, S. 1 .
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